
Auftraggeber, Geschäftspartner oder auch der 
Staat verlangen Bürgschaften oder Garantien zur 
Sicherstellung von vertraglichen bzw. gesetzlichen 
Verpflichtungen. Oft geht es um finanzielle Vor-
leistungen des Auftraggebers, die besichert werden 
müssen. Mit einer Garantie- bzw. Kautionsversiche-
rung bürgt Zurich für ihre Kunden und entschädigt 
deren Auftraggeber bzw. den Staat oder andere 
Gläubiger, wenn sie ihren Verpflichtungen nicht 
nachkommen, bzw. im Fall der Insolvenz nicht mehr 
nachkommen können.

Wer profitiert von Garantie- und Kautionsversicherungen?

Alle Unternehmen, welche aufgrund des Auftragsverhältnisses (z.B. Werkvertrag) 

oder von Gesetzes wegen (z.B. Personalverleih) eine Sicherheit stellen müssen, 

können von den Zurich-Lösungen für Garantie- und Kautionsversicherungen 

profitieren. Sie entlasten damit ihre Kreditlinie bei Banken und verbessern ihre 

Liquidität. Wichtigste Voraussetzung zum Abschluss ist dabei eine gute Bonität 

des Versicherungsnehmers (siehe auch unter «Prämien und Risikoprüfung»).

Produktestruktur am Beispiel der Baugarantieversicherung

Garantie- und  
Kautionsversicherung

Ihre Vorteile auf einen Blick

•	 Entlastung der Kreditlinie bei der Hausbank 

und dadurch stärkere finanzielle  

Unabhängigkeit

•	 Verbesserung der Liquidität durch die  

Ablösung von Bar-Rückbehalten

•	 Kompetente Beratung in Fragen rund um 

Bürgschaften, Garantien und Kautionen 

•	 Online Beantragungsmöglichkeit von 

«Werkgarantien» (Mängelgewährleistungs-

bürgschaften) 

•	 Hohe internationale Anerkennung der 

Zurich Bürgschaftsscheine 

Höhere Liquidität 
und grösserer 
Finanzierungs- 
spielraum

Auftragnehmer 

(Versicherungsnehmer, 
Bürgschaftspflichtiger)

Erhält finanzielle 
Vorleistung vom 

Auftraggeber

Auftraggeber 

(Bürgschafts- 
begünstigter)

Öffentliche Hand, 
Unternehmen,  
Privatpersonen

Vorleistung/ 
Verbindlichkeit

Leistungserbringung

Versicherungs- 
vertrag

Bürgschafts- bzw. 
Garantieurkunde

Haftet als Solidarbürge gegenüber Auftraggeber



Die Vorteile für den Versicherungsnehmer    

•	 Garantie- und Kautionsversicherungen gewährleisten reibungslose  

Geschäftsabschlüsse:  

Geschäftspartner müssen sicher sein, dass sie sich aufeinander verlassen können. 

Garantie- und Kautionsversicherungen sind eine solide Basis für eine reibungs-

lose Geschäftsabwicklung und fördern das Vertrauen unter Geschäftspartnern. 

•	 Garantie- und Kautionsversicherungen eröffnen Spielraum für die Kreditlinie:

Bankbürgschaften – so genannte Avalkredite – aber auch Akkreditive belasten 

die Kreditlinie bei der Hausbank und schmälern so die Liquidität. In diesem Zu-

sammenhang werden Garantie- und Kautionsversicherungen zur wirkungsvollen 

Finanzierungsalternative, entlasten die Kreditlinie und schaffen so zusätzlichen 

finanziellen Spielraum.

•	 Zurich bietet individuelle Lösungen:  

Die Marktanforderungen sind ebenso groß wie die Anforderungen an die 

Garantie- und Kautionsversicherungen. Gemeinsam erarbeitet Zurich mit ihren 

Kunden passende und flexible Konzepte, die punktgenau dem individuellen 

Bedarf des Unternehmens und seinem Geschäft entsprechen.

Garantie- und Kautionsversicherungsprodukte von Zurich Schweiz

Baugarantienversicherung:

•	 «Anzahlungsgarantie» (bzw. Anzahlungsbürgschaft): Oftmals werden zur 

Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen gerade bei grösseren Projekten 

Anzahlungen vom Auftraggeber benötigt. Mit der «Anzahlungsgarantie» bürgt 

Zurich für die Anzahlung des Auftraggebers, falls unser Kunde seinen vertrag-

lichen Verpflichtungen nicht nachkommen kann und die Anzahlung zurücker-

stattet werden muss. 

•	 «Ausführungsgarantie» (bzw. Ausführungsbürgschaft): Mit der Abgabe der 

«Ausführungsgarantie» verpflichtet sich Zurich als Solidarbürge die Entschädigung 

an den Auftraggeber zu leisten, sollte ein Werk vom Auftragnehmer (Versiche-

rungsnehmer) nicht vertragsgemäss erstellt werden.

•	 «Werkgarantie» (bzw. Mängelgewährleistungsbürgschaft): Diese wird vom 

Auftraggeber/Bauherr verlangt zur Sicherstellung, dass der Auftragnehmer  

(Versicherungsnehmer) versteckte Mängel behebt, die erst nach Werkabnahme 

auftreten. In der Regel handelt es sich dabei um eine Bürgschaftssumme von  

5–10% der Bausumme. Mit der Abgabe einer «Werkgarantie» erhält der  

Auftragnehmer diesen Rückbehalt ausbezahlt und kann damit seine Liquidität 

besser steuern. Für kleinere Bürgschaftssummen offeriert Zurich vorgedruckte 

Normbürgschaftsscheine.



Phasenmodell:

Zurich bietet ihren Kunden zum vereinfachten und schnellen Abruf der einzelnen 

Bürgschaften zusätzlich die Möglichkeit einer online-Beantragung.

Detailinformationen finden Sie unter www.zurich.ch/kaution

 

Kautionsversicherung

•	 Personalverleihbürgschaft: Personalverleiher sind von Gesetzes wegen verpflichtet, 

Kautionen zum Schutz der Lohninteressen der Arbeitnehmer im Insolvenzfall zu 

leisten. Anstelle der tatsächlichen Hinterlegung des Betrages in bar kann auch eine 

Kautionsversicherung treten. Zurich ist ein wichtiger Partner für viele Unternehmen 

dieser Branche.

•	 Zollbürgschaft: Zollkautionen ermöglichen ein schnelleres und damit kosten- 

günstigeres Verfahren bei der Zollabfertigung. Zurich bürgt gegenüber der  

Oberzolldirektion für die fristgerechte Begleichung offener Zollverbindlichkeiten, 

die im Zusammenhang mit dem verbürgten Zollverhältnis stehen.

•	 Spezialkautionen: Zur Versicherung weiterer von Gesetzes wegen vorgesehener 

Kautionen.

 

Prämie und Risikoprüfung

Die Prämie für die Garantie- und Kautionsversicherung wird in Prozent der Bürg-

schaftssumme angegeben. Sie richtet sich zum einen nach der Dauer, über welche 

die Bürgschafts-/Kautionsleistung erbracht werden soll, zum anderen sehr stark 

nach der Bonität des Versicherungsnehmers.

Zentrale Entscheidungsgrundlage für die Bürgschaftsübernahme durch Zurich  

bilden somit die finanziellen Informationen des Versicherungsnehmers. Je nach 

Höhe und Art der gewünschten Garantie- oder Kautionsversicherung werden 

folgende Unterlagen zur Beurteilung der Unternehmung benötigt: 

•	 aktueller Betreibungsregisterauszug

•	 vollständige Geschäftsberichte der letzten beiden abgeschlossenen Geschäfts-

jahre des Unternehmens bzw. der Unternehmensgruppe, welcher dieser 

angehört

•	 aktuelle Auftragslisten, Budgets und Erwartungsrechnungen des laufenden 

Geschäftsjahres sowie Planzahlen des folgenden Jahres, falls verfügbar

2– 6 Monate   6 Monate–3 Jahre       2– 6 Jahre

Abnahme der 
Leistung

Ablauf der Mängel-
gewährleistung

Ausschreibung Leistung Mängelgewährleistung

Bietungs-
garantie

Ausführungs-
garantie

Anzahlungs-
garantie

Bietungs-
garantie

Werkgarantie

Kombinierte Ausführungs-  
und Werkgarantie

Vertragsabschluss/ 
Beginn der Arbeiten

Gerne beraten wir Sie 

persönlich und individuell. 

Kontaktieren Sie einfach Ihre 

nächste Zurich-Agentur, rufen uns 

kostenlos an unter 0800 80 80 80 

oder nehmen Sie direkt Kontakt 

auf mit Ihrem Makler/Broker. 

www.zurich.ch



49
94

0 
– 

09
06

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG 
Thurgauerstrasse 80, 8050 Zürich 
Telefon 0800 80 80 80, www.zurich.ch

Weichen die Angaben in diesem Factsheet von den jeweils gültigen 
Versicherungsbedingungen ab, gehen die letztgenannten vor.


